
GG Auszug „Gesetzgebungskompetenz“

Artikel 70

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit
dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzge-
bungsbefugnisse verleiht. (Anm: Gefahrenabwehr wie
Brand- und  Katastrophenschutz)

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und
Ländern bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grund-
gesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende
Gesetzgebung.

Artikel 71

Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des
Bundes haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung
nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze
ausdrücklich ermächtigt werden.

Artikel 72

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben
die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und
soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit
nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.

(2) Der Bund hat in diesem Bereich das Gesetz-
gebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamt-
staatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung
erforderlich macht.

(3) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine
bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit
im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch
Landesrecht ersetzt werden kann.
 

Artikel 73

Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

 
1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die

Verteidigung einschließlich des Schutzes der
Zivilbevölkerung;

 2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

 
3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, die Ein- und

Auswanderung und die Auslieferung;

 
4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und

Gewichte sowie die Zeitbestimmung;

 

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die
Handels- und Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit
des Warenverkehrs und den Waren- und
Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich
des Zoll- und Grenzschutzes;

 6. den Luftverkehr;

 

6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder
mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen
(Eisenbahnen des Bundes), den Bau, die
Unterhaltung und das Betreiben von Schienen-
wegen der Eisenbahnen des Bundes sowie die
Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser
Schienenwege;

 7. das Postwesen und die Telekommunikation;

 
8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes

und der bundesunmittelbaren Körperschaften des
öffentlichen Rechtes stehenden Personen;

 
9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht

und das Verlagsrecht;

 10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder

  a) in der Kriminalpolizei,

  

b) zum Schutze der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung, des Bestandes und
der Sicherheit des Bundes oder eines Landes
(Verfassungsschutz) und

  

c) zum Schutze gegen Bestrebungen im
Bundesgebiet, die durch Anwendung von
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbe-
reitungshandlungen auswärtige Belange der
Bundesrepublik Deutschland gefährden,

  
sowie die Einrichtung eines Bundeskrimi-
nalpolizeiamtes und die internationale Ver-
brechensbekämpfung;

 11. die Statistik für Bundeszwecke.

 

Artikel 74

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf
folgende Gebiete:

 

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht und den
Strafvollzug, die Gerichtsverfassung, das gericht-
liche Verfahren, die Rechtsanwaltschaft, das
Notariat und die Rechtsberatung;

 2. das Personenstandswesen;

 3. das Vereins- und Versammlungsrecht;

 
4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der

Ausländer;

 4a. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;

 5. (aufgehoben)

 
6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertrie-

benen;

 7. die öffentliche Fürsorge;

 8. (aufgehoben)

 9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

 
10. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und

Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge für die
ehemaligen Kriegsgefangenen;

 
10a. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des

Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft;

 

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie,
Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel,
Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches
Versicherungswesen);

 

11a. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu
friedlichen Zwecken, die Errichtung und den
Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen,
den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden
von Kernenergie oder durch ionisierende
Strahlen entstehen, und die Beseitigung
radioaktiver Stoffe;

 

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebs-
verfassung, des Arbeitsschutzes und der
Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversicherung
einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

 
13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die

Förderung der wissenschaftlichen Forschung;
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14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den

Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Betracht
kommt;

 

15. die Überführung von Grund und Boden, von
Naturschätzen und Produktionsmitteln in
Gemeineigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft;

 
16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher

Machtstellung;

 

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen
Erzeugung, die Sicherung der Ernährung, die
Ein- und Ausfuhr land- und forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei
und den Küstenschutz;

 

18. den Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne
das Recht der Erschließungsbeiträge) und das
landwirtschaftliche Pachtwesen, das
Wohnungswesen, das Siedlungs- und
Heimstättenwesen;

 

19. die Maßnahmen gegen gemeingefährliche und
übertragbare Krankheiten bei Menschen und
Tieren, die Zulassung zu ärztlichen und anderen
Heilberufen und zum Heilgewerbe, den Verkehr
mit Arzneien, Heil- und Betäubungsmitteln und
Giften;

 
19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser

und die Regelung der Krankenhauspflegesätze;

 

20. den Schutz beim Verkehr mit Lebens- und
Genußmitteln, Bedarfsgegenständen,
Futtermitteln und land- und forstwirtschaftlichem
Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen
gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den
Tierschutz;

 

21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die
Seezeichen, die Binnenschiffahrt, den
Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die dem
allgemeinen Verkehr dienenden
Binnenwasserstraßen;

 

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den
Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für
den Fernverkehr sowie die Erhebung und
Verteilung von Gebühren für die Benutzung
öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen;

 
23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des

Bundes sind, mit Ausnahme der Bergbahnen;

 
24. die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung und die

Lärmbekämpfung;

 25. die Staatshaftung;

 

26. die künstliche Befruchtung beim Menschen, die
Untersuchung und die künstliche Veränderung
von Erbinformationen sowie Regelungen zur
Transplantation von Organen und Geweben.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 bedürfen der
Zustimmung des Bundesrates.
 

Artikel 74a

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich ferner
auf die Besoldung und Versorgung der Angehörigen des
öffentlichen Dienstes, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienst- und Treueverhältnis stehen, soweit dem Bund
nicht nach Artikel 73 Nr. 8 die ausschließliche
Gesetzgebung zusteht.

(2) Bundesgesetze nach Absatz 1 bedürfen der
Zustimmung des Bundesrates.

(3) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen auch
Bundesgesetze nach Artikel 73 Nr. 8, soweit sie andere
Maßstäbe für den Aufbau oder die Bemessung der
Besoldung und Versorgung einschließlich der Bewertung
der Ämter oder andere Mindest- oder Höchstbeträge
vorsehen als Bundesgesetze nach Absatz 1.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die
Besoldung und Versorgung der Landesrichter. Für
Gesetze nach Artikel 98 Abs. 1 gilt Absatz 3 entsprechend.
 

Artikel 75

(1) Der Bund hat das Recht, unter den Voraussetzungen
des Artikels 72 Rahmenvorschriften für die Gesetzgebung
der Länder zu erlassen über:

 

1. die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen Dienste
der Länder, Gemeinden und anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechtes
stehenden Personen, soweit Artikel 74a nichts
anderes bestimmt;

 
1a. die allgemeinen Grundsätze des

Hochschulwesens;

 2. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse;

 
3. das Jagdwesen, den Naturschutz und die

Landschaftspflege;

 
4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und den

Wasserhaushalt;

 5. das Melde- und Ausweiswesen;

 
6. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen

Abwanderung ins Ausland.

Artikel 72 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Rahmenvorschriften dürfen nur in Ausnahmefällen in
Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende
Regelungen enthalten.

(3) Erläßt der Bund Rahmenvorschriften, so sind die
Länder verpflichtet, innerhalb einer durch das Gesetz
bestimmten angemessenen Frist die erforderlichen
Landesgesetze zu erlassen.
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Erster Abschnitt  
Aufgabe und Zuständigkeiten  

§ 1 
Katastrophenschutz  

(1) Katastrophenschutz im Sinne dieses Gesetzes ist die Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung von 
Katastrophen.  
(2) Ein Katastrophenfall im Sinne dieses Gesetzes ist ein Notstand, bei dem Leben, Gesundheit, die lebenswichtige 
Versorgung der Bevölkerung, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in einem solchen Maße gefährdet oder 
beeinträchtigt sind, dass seine Bekämpfung durch die zuständigen Behörden und die notwendigen Einsatz- und 
Hilfskräfte eine zentrale Leitung erfordert.  

§ 2 
Katastrophenschutzbehörden  

(1) Der Katastrophenschutz obliegt als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises den Landkreisen und kreisfreien 
Städten (Katastrophenschutzbehörden).  
(2) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, dass mehrere Landkreise und 
kreisfreie Städte die Aufgabe des Katastrophenschutzes gemeinsam wahrnehmen. Es bestimmt in der Verordnung 
auch, wer in diesem Fall Katastrophenschutzbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist. Das Innenministerium darf ferner 
durch Verordnung bestimmen, dass die Aufgabe des Katastrophenschutzes von einzelnen kreisangehörigen 
Gemeinden wahrgenommen wird.  

§ 3  
Aufsichtsbehörden 

(1) Die Bezirksregierungen führen die Fachaufsicht über die Katastrophenschutzbehörden.  
(2) Die oberste Fachaufsicht führt das Innenministerium. Die Zuständigkeiten anderer Ministerien bleiben 
unberührt.  

§ 4 
Mitwirkung anderer Behörden und Stellen 



Andere Behörden, Dienststellen und sonstige Träger öffentlicher Aufgaben wirken im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten oder im Wege der Amtshilfe im Katastrophenschutz mit. Ihre Zuständigkeiten bleiben unberührt. 
Im Katastrophenfall sollen sie nur im Einvernehmen mit der Katastrophenschutzbehörde handeln.  

Zweiter Abschnitt  
Vorbereitungsmaßnahmen 

§ 5 
Vorbereitungspflicht  

Die Katastrophenschutzbehörde trifft die für die Katastrophenbekämpfung in ihrem Bezirk erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen.  

§ 6  
Katastrophenschutzstab  

(1) Bei der Katastrophenschutzbehörde wird ein Katastrophenschutzstab gebildet. Die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungsbeamte beruft die Mitglieder und leitet den Stab. Im Katastrophenschutzstab sollen die in 
Katastrophenfällen mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Einsatzkräfte vertreten sein.  
(2) Der Stab berät die Katastrophenschutzbehörde bei ihren Vorbereitungsmaßnahmen.  

§ 7 
Katastrophengefahren 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde untersucht, welche Katastrophengefahren in ihrem Bezirk drohen.  
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und Anlagen, von denen Katastrophengefahren ausgehen 
können, sind der Katastrophenschutzbehörde zu Auskünften verpflichtet, die zur Vorbereitung der 
Katastrophenbekämpfung erforderlich sind.  

§ 8  
Erfassung der Einsatzkräfte  

(1) Die Katastrophenschutzbehörde erfasst die in ihrem Bezirk für die Katastrophenbekämpfung vorhandenen 
Einsatzkräfte und -mittel. Sie trifft Vorbereitungen für deren schnellen Einsatz.  
(2) Benachbarte Katastrophenschutzbehörden unterrichten sich gegenseitig über die Einsatzkräfte und -mittel, die 
für eine Nachbarschaftshilfe geeignet sind. Sie vereinbaren die Anforderungswege.  

§ 9 
Führungspersonal 

Die Katastrophenschutzbehörde sorgt für die Ausbildung von Führungspersonal und bereitet die Bildung von 
Technischen Einsatzleitungen vor.  

§ 10 
Katastrophenschutzplan 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde stellt für ihren Bezirk einen Katastrophenschutzplan auf. Der 
Katastrophenschutzplan soll den nach §10 a zu erstellenden Sonderplan und für andere besondere Gefahrenlagen 
weitere Sonderpläne enthalten. Er ist ständig fortzuschreiben.  
(2) Im Katastrophenschutzplan sind insbesondere das Alarmierungsverfahren, die im Katastrophenfall zu treffenden 
Sofortmaßnahmen sowie die Einsatzkräfte und -mittel auszuweisen.  
(3) Der Katastrophenschutzplan ist der zuständigen Bezirksregierung und den benachbarten 
Katastrophenschutzbehörden zuzuleiten.  

§ 10 a 
Externe Notfallpläne  

(1) Die Katastrophenschutzbehörde hat für Betriebe im Sinne des Artikels 2 Abs.1 Satz 1 Halbsatz 2 der Richtlinie 
96/82/EG des Rates vom 9.Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen 
Stoffen (ABl. EG 1997 Nr. L 10 S.13) in der jeweils geltenden Fassung Notfallpläne zur Durchführung von 
Katastrophenschutzmaßnahmen außerhalb dieser Betriebe zu erstellen (externe Notfallpläne). Der Betreiber eines 
solchen Betriebes hat der Katastrophenschutzbehörde den Sicherheitsbericht nach Artikel 9 der Richtlinie, den 
internen Notfallplan nach Artikel 11 der Richtlinie und die weiteren für die Erstellung des externen Notfallplans 
erforderlichen Informationen vor Inbetriebnahme zu übermitteln. Die Katastrophenschutzbehörde kann auf der 
Grundlage des Sicherheitsberichts im Benehmen mit der für die Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde auf 
die Erstellung eines externen Notfallplans verzichten; die Entscheidung ist mit Begründung aktenkundig zu machen. 
Die Katastrophenschutzbehörde gibt den anderen allgemeinen Verwaltungsbehörden im Sinne des §96 Abs.1 des 
Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes die externen Notfallpläne für die Betriebe zur Kenntnis, die in ihrem 
Bezirk liegen.  
(2) Ein externer Notfallplan wird erstellt, um  

1. .Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, sodass die Folgen möglichst gering gehalten 
und Schäden für Mensch, Umwelt und Sachen begrenzt werden können,  

2. Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vor den Folgen schwerer Unfälle einzuleiten,  
3. notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie an betroffene Behörden und Dienststellen in den 

betreffenden Gebieten weiterzugehen und  
4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem schweren Unfall 

einzuleiten.  



(3) Externe Notfallpläne müssen Angaben enthalten über  
1. Namen oder Stellung der Behördenmitarbeiterinnen und Behördenmitarbeiter, die für die Einleitung von 

Sofortmaßnahmen sowie für die Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des 
Betriebsgeländes zuständig sind,  

2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmauslösung und zur 
Benachrichtigung der Einsatzkräfte,  

3. Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans notwendigen Einsatzmittel,  
4. Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände,  
5. Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes,  
6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Unfall sowie über das richtige Verhalten und  
7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte ausländischer Staaten bei einem schweren Unfall mit 

möglichen grenzüberschreitenden Folgen,  
(4) Die Entwürfe der externen Notfallpläne sind ohne die dem Datenschutz unterliegenden personenbezogenen 
Angaben von der Katastrophenschutzbehörde für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Bisher 
unveröffentlichte Angaben über den Betrieb sind auf Antrag des Betreibers zum Schutz des Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisses unkenntlich zu machen, soweit das Interesse des Betreibers das Informationsinteresse der 
Öffentlichkeit überwiegt; der Entwurf ist mindestens eine Woche vor der Bekanntgabe der Auslegung (Satz 3) dem 
Betreiber zu übermitteln. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vor der Auslegung mit dem 
Hinweis darauf öffentlich bekannt zu machen, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. Die fristgerecht vorgebrachten Bedenken und Anregungen werden überprüft und die 
Ergebnisse mitgeteilt. Haben mehr als 50 Personen Bedenken und Anregungen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
vorgebracht, so kann die Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die 
Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden 
eingesehen werden kann, ist öffentlich bekannt zu machen. Wird der Entwurf des externen Notfallplans nach der 
Auslegung geändert oder ergänzt, so ist er erneut auszulegen. Dabei kann bestimmt werden, dass Bedenken oder 
Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht werden können. Werden durch die Änderung 
oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge des externen Notfallplans nicht berührt oder sind die Änderungen oder 
Ergänzungen von geringer Bedeutung, so kann von einer erneuten öffentlichen Auslegung abgesehen werden.  
(5) Die Katastrophenschutzbehörde hat die externen Notfallpläne in angemessenen Abständen, spätestens nach drei 
Jahren, unter Berücksichtigung des internen Notfallplans zu überprüfen, zu erproben sowie erforderlichenfalls zu 
überarbeiten und auf den neuesten Stand zu bringen. Veränderungen in den Betrieben und in den Notdiensten, neue 
technische Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie bei schweren Unfällen zu handeln ist, sind zu 
berücksichtigen. Die Katastrophenschutzbehörde kann die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 3 überprüfen; sofern die 
Gründe für diese Entscheidung entfallen sind, hat sie einen Notfallplan gemäß Absatz 1 Satz 1 zu erstellen. Hat der 
Betreiber nach den Bestimmungen des Störfallrechts einen aktualisierten Sicherheitsbericht vorzulegen, so ist er 
verpflichtet, diesen unverzüglich auch der Katastrophenschutzbehörde zuzuleiten. Der Betreiber hat der 
Katastrophenschutzbehörde auf Verlangen alle weiteren Informationen zu übermitteln, die für die Maßnahmen nach 
den Sätzen 1 und 3 erforderlich sind.  
(6) Könnte ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft von den grenzüberschreitenden Wirkungen 
eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Betriebes betroffen werden, so macht die Katastrophenschutzbehörde den von 
dem Mitgliedstaat benannten Behörden ausreichende Informationen zugänglich, damit diese die erforderlichen 
Maßnahmen der Notfallplanung treffen können. Die Katastrophenschutzbehörde setzt die von dem Mitgliedstaat 
benannten Behörden über ihre Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 in Kenntnis, wenn sie sich auf einen nahe am 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates gelegenen Betrieb bezieht.  

§ 11 
Katastrophenschutzübungen 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde führt Katastrophenschutzübungen durch. Durch sie sollen insbesondere die 
Leitung der Katastrophenbekämpfung sowie die Einsatzbereitschaft und das Zusammenwirken der Einsatzkräfte 
erprobt und überprüft werden.  
(2) Katastrophenschutzübungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Übungen, die die Katastrophenschutzbehörde 
oder die Bezirksregierung angeordnet hat.  

Dritter Abschnitt  
Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes  

§ 12 
Aufstellung  

Die Katastrophenschutzbehörde fördert und überwacht die Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung von Einheiten 
und Einrichtungen des Katastrophenschutzes. Sie werden von öffentlichen und privaten Trägern aufgestellt. Bei 
Bedarf stellt die Katastrophenschutzbehörde selbst Einheiten und Einrichtungen auf (Regieeinheiten).  

§ 13  
Begriffsbestimmungen  



Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sind zur Katastrophenbekämpfung bestimmte und dafür 
gegliederte, nach Fachdiensten ausgerichtete und einheitlich geführte Zusammenfassungen von Personen und 
Material. Einheiten sind für beweglichen Einsatz, Einrichtungen für ortsfesten Einsatz bestimmt.  

§ 14 
Mitwirkung 

(1) Einheiten und Einrichtungen öffentlicher Träger wirken im Katastrophenschutz mit, wenn sie als solche von der 
für ihren Standort zuständigen Katastrophenschutzbehörde erfasst sind.  
(2) Einheiten und Einrichtungen privater Träger wirken im Katastrophenschutz mit, wenn sie hierzu geeignet sind 
und ihr Träger die Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt. Die Eignung wird durch die Katastrophenschutzbehörde 
festgestellt. Dieser Feststellung bedarf es nicht, wenn die Eignung bereits nach §20 Abs.1 Satz 2 des 
Zivilschutzgesetzes vom 25.März 1997 (BGBl. I S.726), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.Dezember 
1999 (BGBl. I S.2534), gegeben ist. Ein Anspruch auf Feststellung besteht nicht.  

§ 15  
Fachdienste 

(1) Einheiten und Einrichtungen können insbesondere für folgende Fachdienste aufgestellt werden:  
Brandschutzdienst,  
Bergungsdienst,  
Instandsetzungsdienst,  
Sanitätsdienst,  
ABC-Dienst,  
Betreuungsdienst,  
Veterinärdienst,  
Fernmeldedienst,  
Versorgungsdienst.  
(2) Bestimmungen über Stärke und Gliederung sowie Ausstattung und Ausbildung der Einheiten und Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes trifft das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Fachministerium. Für die Einheiten 
und Einrichtungen des Brandschutzdienstes gilt §37 Abs.1 Nr.2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes.  

§ 16  
Unterstellung  

(1) Die Einheiten und Einrichtungen unterstehen zur Katastrophenbekämpfung und bei Katastrophenschutzübungen 
den Weisungen der Katastrophenschutzbehörde.  
(2) Die Einheiten können außerhalb des Bezirks der Katastrophenschutzbehörde eingesetzt werden, wenn die 
Katastrophenschutzbehörde dies anordnet oder genehmigt. Kann die Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt 
werden, so ist die Katastrophenschutzbehörde unverzüglich zu unterrichten.  
(3) Bei Einsätzen außerhalb des Bezirks unterstehen die Einheiten den Weisungen der örtlich zuständigen 
Katastrophenschutzbehörde.  

Vierter Abschnitt 
Dienst im Katastrophenschutz  

§ 17  
Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz  

(1) In den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes wirken freiwillige Helferinnen und Helfer 
ehrenamtlich mit. Sie verpflichten sich zum Dienst im Katastrophenschutz gegenüber dem Träger der Einheit oder 
Einrichtung, soweit ihre Mitwirkungspflicht nicht bereits aufgrund der Zugehörigkeit zum Träger besteht.  
(2) Der Dienst im Katastrophenschutz umfasst insbesondere die Verpflichtung, an der Katastrophenbekämpfung und 
an Katastrophenschutzübungen teilzunehmen.  
(3) Über die Verpflichtung zum Dienst im Katastrophenschutz stellt bei öffentlichen Einheiten und Einrichtungen 
der Träger, bei privaten Einheiten und Einrichtungen die Katastrophenschutzbehörde der Helferin oder dem Helfer 
eine Bescheinigung aus. Die Helferin oder der Helfer kann verlangen, dass ihr oder ihm die Teilnahme an einzelnen 
Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen bescheinigt wird.  

§ 18  
Rechtsverhältnisse der Helferinnen und Helfer  

Die Rechte und Pflichten der Helferinnen und Helfer bestehen gegenüber dem Träger der Einheit oder Einrichtung, 
der sie angehören. Sie richten sich, soweit sie nicht gesetzlich geregelt sind, nach der Satzung oder den sonstigen 
Vorschriften des Trägers. Soweit solche Vorschriften fehlen, gelten die Regelungen des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren entsprechend. Dies gilt insbesondere für den 
Ersatz von Auslagen und Sachschäden.  

§ 19 
Amtshaftung  

Die Haftung für Schäden, die eine Helferin oder ein Helfer in Ausübung des Dienstes bei der 
Katastrophenbekämpfung oder bei Katastrophenschutzübungen einem Dritten zufügt, und die Zulässigkeit des 
Rückgriffs gegen die Helferin oder den Helfer bestimmen sich nach §839 des Bürgerlichen Gesetzbuches und 
Artikel 34 des Grundgesetzes. Haftende Körperschaft im Sinne des Artikels 34 des Grundgesetzes ist bei 



Verpflichtung gegenüber einem öffentlichen Träger dieser, im Übrigen die Katastrophenschutzbehörde, die die 
Eignung der Einheit oder Einrichtung festgestellt hat. Im Fall des Rückgriffs findet §86 Abs.2 und 3 des 
Niedersächsischen Beamtengesetzes entsprechende Anwendung.  

Fünfter Abschnitt 
Maßnahmen bei Katastrophen  

§ 20  
Feststellung des Katastrophenfalles 

Eintritt und Ende des Katastrophenfalles werden durch die Hauptverwaltungsbeamtin oder den 
Hauptverwaltungsbeamten der Katastrophenschutzbehörde festgestellt. Die Katastrophenschutzbehörde teilt die 
Feststellung unverzüglich der zuständigen Bezirksregierung mit und hält sie über die Lage unterrichtet.  

§ 21 
Zentrale Leitung  

(1) Die zentrale Leitung der Katastrophenbekämpfung obliegt der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem 
Hauptverwaltungsbeamten der Katastrophenschutzbehörde.  
(2) Der Stab ist bei Feststellung des Katastrophenfalles in der durch Art und Ausmaß der Katastrophe gebotenen 
Stärke und Besetzung einzuberufen. Er kann vorher einberufen werden.  

§ 22  
Technische Einsatzleitung  

Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte bestimmt technische Einsatzleiterinnen oder 
Einsatzleiter, die nach ihrem Auftrag die Katastrophenbekämpfung in Schwerpunkten oder Abschnitten selbständig 
übernehmen. Sie führen die ihnen von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten 
zugewiesenen Einsatzkräfte.  

§ 23  
Nachbarschaftshilfe und überörtliche Hilfe  

(1) Benachbarte Katastrophenschutzbehörden sind einander zur Hilfeleistung verpflichtet, soweit dadurch nicht 
dringende eigene Aufgaben wesentlich beeinträchtigt werden. Nachbarschaftshilfe wird von der 
Katastrophenschutzbehörde unmittelbar angefordert. Die beteiligten Katastrophenschutzbehörden unterrichten die 
für sie zuständigen Bezirksregierungen.  
(2) Reicht die Nachbarschaftshilfe nicht aus, so fordert die Katastrophenschutzbehörde überörtliche Hilfe bei der für 
sie zuständigen Bezirksregierung an.  
(3) Zur überörtlichen Hilfeleistung sind Katastrophenschutzbehörden verpflichtet, wenn die für sie zuständige 
Bezirksregierung die Hilfeleistung anordnet. Die Hilfeleistung soll nur angeordnet werden, soweit dadurch nicht 
dringende eigene Aufgaben der Katastrophenschutzbehörden wesentlich beeinträchtigt werden.  
(4) Die Pflicht zu überörtlichen Hilfeleistung umfasst auch einen Einsatz außerhalb des Landes.  

§ 24 
Hilfeleistung der Polizei  

(1) Das Innenministerium kann Einheiten der Bereitschaftspolizei, soweit sie nicht zur Erfüllung polizeilicher 
Aufgaben dringender benötigt werden, den Weisungen der Katastrophenschutzbehörde unterstellen. Diese Einheiten 
helfen der Katastrophenschutzbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgabe.  
(2) Bei Bedarf sollen die Bezirksregierungen der Katastrophenschutzbehörde Polizeikräfte als Fernmeldeführer 
zuweisen.  

§ 25 
Hilfeleistung der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes  

Hilfe der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes fordert die Katastrophenschutzbehörde bei den dafür 
vorgesehenen Stellen an. Die eingesetzten Kräfte helfen der Katastrophenschutzbehörde bei der Erfüllung ihrer 
Aufgabe.  

§ 26 
Sperrgebiet  

(1) Die Katastrophenschutzbehörde kann ein durch den Katastrophenfall betroffenes oder unmittelbar gefährdetes 
Gebiet zum Sperrgebiet erklären.  
(2) Die Katastrophenschutzbehörde kann anordnen, dass Bewohnerinnen und Bewohner sowie andere Personen ein 
durch den Katastrophenfall betroffenes oder unmittelbar gefährdetes Gebiet vorübergehend zu verlassen haben.  

§ 27 
Maßnahmen der Mittelinstanz  

(1) Die Bezirksregierungen unterstützen die Katastrophenschutzbehörden bei der Katastrophenbekämpfung.  
(2) Erstreckt sich ein Katastrophenfall auf die Bezirke mehrerer Katastrophenschutzbehörden oder bestehen 
Katastrophenfälle gleichzeitig in den Bezirken mehrerer Katastrophenschutzbehörden, so können die 
Bezirksregierungen die zentrale Leitung der Bekämpfung einer der beteiligten Hauptverwaltungsbeamtinnen oder 
einem der beteiligten Hauptverwaltungsbeamten übertragen oder selbst die Oberleitung der Bekämpfung 
übernehmen.  



(3) Die Bezirksregierungen können Aufgaben der zuständigen Katastrophenschutzbehörde an deren Stelle und auf 
deren Kosten wahrnehmen oder durch andere Personen oder Stellen wahrnehmen lassen, soweit das zur wirksamen 
Bekämpfung des Katastrophenfalles erforderlich ist.  

Sechster Abschnitt 
Hilfs- und Leistungspflichten  

§ 28  
Persönliche Hilfeleistungen  

(1) Jede Person ist verpflichtet, bei der Katastrophenbekämpfung Hilfe zu leisten, wenn die vorhandenen 
Einsatzkräfte nicht ausreichen und sie von der Katastrophenschutzbehörde dazu aufgefordert wird.  
(2) Die Hilfeleistung kann nur verweigern, wer durch sie erheblich gefährdet würde oder höherwertige Pflichten 
verletzen müsste.  
(3) Personen, die hiernach zur Hilfeleistung herangezogen werden oder freiwillig mit Einverständnis der 
Katastrophenschutzbehörde bei der Katastrophenbekämpfung mitwirken, haben für die Dauer der Hilfeleistung die 
Rechtsstellung der Helferin oder des Helfers in einer Regieeinheit.  

§ 29  
Sachleistungen  

(1) Die Katastrophenschutzbehörde kann für die Katastrophenbekämpfung notwendige Leistungen im Umfang des 
§2 des Bundesleistungsgesetzes in der Fassung vom 27.September 1961 (BGBl. I S.1769, 1920), zuletzt geändert 
durch Artikel 12 Abs.33 des Gesetzes vom 14.September 1994 (BGBl. I S.2325), anfordern. Die Leistungen dürfen 
nur angefordert werden, wenn der Bedarf auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit 
unverhältnismäßigen Mitteln gedeckt werden kann. Leistungspflichtig sind die in §9 Abs.1 des 
Bundesleistungsgesetzes bezeichneten Personen.  
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn eine Katastrophenschutzbehörde im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder der 
überörtlichen Hilfe Leistungen in ihrem Bezirk in Anspruch nehmen muss.  
(3) Für die rechtlichen Wirkungen einer Leistungsanforderung gelten die §§11 bis 14 des Bundesleistungsgesetzes 
entsprechend.  

§ 30  
Entschädigung  

(1) Entstehen durch die Anforderung von Leistungen nach §29 Vermögensnachteile, so hat die anfordernde 
Katastrophenschutzbehörde auf Antrag eine Entschädigung in Geld zu leisten. Für die Bemessung und Zahlung der 
Entschädigung finden die §§20 bis 23, 25, 26, 28 bis 32 und 34 des Bundesleistungsgesetzes entsprechende 
Anwendung.  
(2) Für das Verfahren zur Festsetzung der Entschädigung gelten die §§49 bis 55, 58 und 62 des 
Bundesleistungsgesetzes entsprechend.  

Siebenter Abschnitt 
Kosten  

§ 31  
Kostenträger  

(1) Die Katastrophenschutzbehörden tragen die Kosten des Katastrophenschutzes, soweit sich aus diesem Gesetz 
nichts anderes ergibt. Die Kosten werden im Rahmen des Finanzausgleichs gedeckt.  
(2) Die öffentlichen und privaten Träger tragen die ihnen durch die Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung von 
Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes entstehenden Kosten. Die Katastrophenschutzbehörden 
unterstützen nach Maßgabe ihrer Haushaltspläne die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Träger durch 
Zuwendungen.  
(3) Das Land fördert nach Maßgabe des Landeshaushalts die Vorbereitungsmaßnahmen durch Zuwendungen an die 
im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Träger. Bei Katastrophen ungewöhnlichen Ausmaßes gewährt das 
Land den Katastrophenschutzbehörden Zuwendungen zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung.  

§ 32  
Kosten bei Nachbarschaftshilfe und überörtlicher Hilfe  

(1) Die Hilfeleistung zwischen benachbarten Katastrophenschutzbehörden ist unentgeltlich, soweit sie den Einsatz 
von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes umfasst.  
(2) Leisten Katastrophenschutzbehörden mit Einheiten und Einrichtungen überörtliche Hilfe, so trägt die dadurch 
entstehenden Kosten das Land, wenn die Hilfeleistung von der nach §23 Abs.2 zuständigen Bezirksregierung 
angeordnet oder angefordert wurde.  
(3) Das Land trägt die Kosten der Hilfeleistung durch andere Länder und im Rahmen der internationalen 
Katastrophenhilfe.  

Achter Abschnitt  
Schlussvorschriften  

§ 33  
Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  



1. seiner Verpflichtung zur Teilnahme an der Katastrophenbekämpfung oder an Katastrophenschutzübungen 
(§17 Abs.2) nicht nachkommt,  

2. eine nach §29 angeforderte Sachleistung nicht, nicht vollständig, nicht ordnungsgemäß oder nicht 
rechtzeitig erbringt oder einer ihm auferlegten Duldungs- oder Unterlassungspflicht zuwiderhandelt.  

(2) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatzes 1 können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  
§ 34 

Einschränkung von Grundrechten  
Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs.2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Abs.2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes 
eingeschränkt.  

§ 35 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1.April 1978 in Kraft.**)  
________________ 
*) § 10 a dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9.Dezember 1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Abl. EG 1997 Nr. L 10 S.13).  
**) Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 8.März 1978 
(Nds.GVBl. S.243). Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den in der 
vorangestellten Bekanntmachung näher bezeichneten Gesetzen.  
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Erster Teil

§ 1 Geltungsbereich. (1) Dieses Gesetz regelt
den Rettungsdienst als öffentliche Aufgabe und

die Zulassung Dritter zum qualifizierten Kran-
kentransport außerhalb des Rettungsdienstes.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Beförderungen

1.  innerhalb des Geländes einer medizinischer
Behandlungseinrichtung mit Fahrzeugen, die
dem Betrieb der Einrichtung dienen,

2. durch die Sanitätsdienst der Polizei zu eige-
nen Zwecken,,

3 .  mit Fahrzeugen, die dem Krankentransport
auf dem Gelände eines gewerblichen Unter-
nehmens dienen, und

4 .  Behinderter, deren Betreuungsbedürftigkeit
ausschließlich auf ihre Behinderung zurück-
zuführen ist.

(3) Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem
Seeaufgabengesetz in der Fassung vom 21. 1.
1987 (BGBl. I S. 541), geändert durch Art. 33
des Dritten Rechtsvereinfachungsgesetzes vom
28. 6. 1990 (BGBl. I S. 1221), dem Niedersächsi-
schen Brandschutzgesetz und dem Niedersächsi-
schen Katastrophenschutzgesetz bleiben unbe-
rührt.

Zweiter Teil. Rettungsdienst

1. Abschnitt. Aufgabe, Aufbau
und Durchführung

§ 2 Aufgabe. (1) 1Rettungsdienst ist die dauer-
hafte Sicherstellung einer flächendeckenden und
bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung
mit Leistungen nach Abs. 2 als medizinische,
funktionale und wirtschaftliche Einheit. 2Die Si-
cherstellung erfolgt durch den bodengebundenen
Rettungsdienst, ergänzt durch Wasser- oder
Bergrettung. 3Die Luftrettung dient jeweils zur
Unterstützung.

(2) 1Der Rettungsdienst hat

1 .  bei lebensbedrohlich Verletzten oder Er-
krankten lebensrettende Maßnahmen am
Einsatzort durchzuführen, die Transportfä-
higkeit dieser Personen herzustellen und sie
unter fachgerechten Betreuung mit dafür be-
sonders ausgestatteten Rettungsmitteln in ei-
ne für die weitere Versorgung geeignete Be-
handlungseinrichtung zu befördern (Notfall-
rettung); dies gilt auch für Personen, bei de-
nen eine lebensbedrohliche Verletzung oder
Erkrankung zu erwarten ist,

2. sonstige Kranke, Verletzte oder Hilfsbedürf-
tige zu befördern, die nach ärztlicher Ver-
ordnung während der Beförderung einer
fachgerechten Betreuung oder der besonde-
ren Einrichtung eines Rettungsmittels bedür-
fen oder bei denen dies auf Grund ihres Zu-
standes zu erwarten ist (qualifizierter Kran-
kentransport).
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2Der Rettungsdienst kann Arzneimittel, Blutkon-
serven, Organe und ähnliche Güter befördern, so
weit sie zur Versorgung lebensbedrohlich Ver-
letzter oder Erkrankter dienen sollen.

§ 3 Träger des Rettungsdienstes. (1) 1Träger
des Rettungsdienstes sind

1. das Land für die Luftrettung und

2.  im Übrigen die Landkreise, die kreisfreien
Städte und die Städte Cuxhaven, Göttingen,
Hameln und Hildesheim für ihren örtlichen
Zuständigkeitsbereich (kommunale Träger).

(2) Der Rettungsdienst obliegt diesen kommu-
nalen Trägern als Aufgabe des eigenen Wir-
kungskreises.

§ 4 Rettungsdienstbereiche, Zusammenarbeit
der Träger des Rettungsdienstes. (1) 1Der örtli-
che Zuständigkeitsbereich eines Trägers des
Rettungsdienstes bildet den Rettungsdienstbe-
reich. 2Rettungsdienstbereich für die Luftrettung
ist das Gebiet des Landes.

(2) 1Der Träger des Rettungsdienstes hat in sei-
nem Rettungsdienstbereich den Rettungsdienst
sicherzustellen. 2Benachbarte kommunale Träger
sollen zusammenarbeiten.

(3) 1Zuständig für einzelne Leistungen des Ret-
tungsdienstes ist der Träger des Rettungsdienstes,
in dessen Rettungsdienstbereich der Ort liegt, an
dem

1 .  der Verletzte, Kranke oder Hilfsbedürftige
erstmalig versorgt oder aufgenommen oder

2. das in § 2 Abs. 2 Satz 2 genannte Gut aufge-
nommen

werden soll (Einsatzort). 2Im Rahmen der Zu-
sammenarbeit nach Abs. 2 Satz 2 können Aus-
nahmen vereinbart werden.

(4) 1Jeder Träger des Rettungsdienstes stellt für
seinen Rettungsdienstbereich sicher, dass die er-
forderlichen Rettungswachen (§ 8) und Ret-
tungsmittel (§9) vorhanden sind. 2Jeder kommu-
nale Träger stellt darüber hinaus für seinen Ret-
tungsdienstbereich sicher, dass eine Rettungsleit-
stelle (§ 6) einschließlich einer örtlichen Einsatz-
leitung (§ 7) und mindestens eine Desinfektions-
einrichtung für die Raumdesinfektion von Kran-
kenkraftwagen vorhanden sind. 3Die Träger des
Rettungsdienstes stellen nach Anhörung der ge-
setzlichen Krankenkassen und der Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung (Kostenträger)
Pläne auf, die den voraussichtlichen Bedarf dar-
stellen. 4Die Pläne sind regelmäßig fortzuschrei-
ben.

(5) 1Ausstattung und Ausrüstung der Rettungs-
leitstelle, der Rettungswachen und der Rettungs-
mittel müssen dem Stand der Technik entspre-

chen. 2Rettungsmittel der gleichen Zweckbe-
stimmung müssen innerhalb eines Rettungs-
dienstbereiches in Ausstattung und Ausrüstung
einheitlich sein.

§ 5 Beauftragte. (1) 1Der Träger des Rettungs-
dienstes kann Dritte mit der Durchführung der
Leistungen des Rettungsdienstes nach § 2 Abs. 2
und der Einrichtung und der Unterhaltung der
Einrichtungen nach § 4 Abs. 4 ganz oder teilwei-
se beauftragen. 2Dabei ist sicherzustellen, dass
der Beauftragte die ihm übertragenen Aufgaben
so erfüllt, wie dies der Träger des Rettungs-
dienstes selbst nach diesem Gesetz oder nach den
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen tun müsste. 3Der Beauftragte handelt im
Namen des Trägers des Rettungsdienstes. 4Bei
der Auswahl der Beauftragten ist der Vielfalt der
Anbieter und den gewachsenen Strukturen unter
Berücksichtigung von Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit Rechnung zu tragen. 5Sollen in
einem Rettungsdienstbereich mehrere Beauf-
tragte tätig werden, so muss zu gleichen Bedin-
gungen geschehen.

(2) 1Leistungen des Rettungsdienstes dürfen ge-
schäftsmäßig nur von Trägern des Rettungs-
dienstes und Beauftragten erbracht werden. 2Für
den geschäftsmäßigen qualifizierten Kranken-
transport außerhalb des Rettungsdienstes gelten
die §§ 19 bis 29.

§ 6 Rettungsleitstelle. (1) 1Die Rettungsleitstelle
ist die Einsatzzentrale für den gesamten Ret-
tungsdienst eines Rettungsdienstbereichs. 2Für
mehrere Rettungsdienstbereiche kann eine ge-
meinsame Rettungsleitstelle betrieben werden.

(2) 1Die Rettungsleitstelle nimmt Hilfeersuchen
entgegen und veranlasst, koordiniert und lenkt
entsprechend der ihr gemeldeten Lage den Ein-
satz aller Rettungsmittel. 2Sie ist gegenüber den
im Rettungsdienstbereich tätigen Personen wei-
sungsbefugt, jedoch während eines Einsatzes
nicht gegenüber der Notärztin oder dem Notarzt
in medizinischen Angelegenheiten und nicht ge-
genüber der Pilotin oder dem Piloten in flugtech-
nischen Angelegenheiten. 3Die Rettungsleitstelle
darf den Einsatz von Rettungsmitteln anderer
Rettungsdienstbereiche, die sich in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich befinden, nur anordnen, wenn
sonst die Versorgung von lebensbedrohlich Er-
krankten oder Verletzten gefährdet wäre.

(3) 1Die Rettungsleitstelle wird mit dem Perso-
nal und dem Führungs- und Fernmeldemitteln
ausgestattet, die zur sachgerechten Aufgabener-
füllung erforderlich sind. 2Sie muss über die all-
gemeinen Notrufe ständig erreichbar sein und
ständige Fernmeldeverbindungen zu sämtlichen
Einrichtungen des Rettungsdienstes im Rettungs-
dienstbereich, zu benachbarten Rettungsleitstel-
len und zu den für den Rettungsdienstbereich zu-
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ständigen Einsatzleitstellen des Katastrophen-
schutzes und der Gefahrenabwehr haben. 3Die
Rettungsleitstelle soll auch Fernmeldeverbindun-
gen zu den Krankenhäusern des Rettungsdienst-
bereichs haben.

(4) 1Die Rettungsleitstelle führt Verzeichnisse
der für die Durchführung des Rettungsdienstes
bedeutsamen medizinischen und pharmazeuti-
schen Dienste und Einrichtungen; sie kann von
den Krankenhausträgern, den Kammern und an-
deren Dritten die für die Führung der Verzeich-
nisse notwendigen Auskünfte erlangen. 2Die
Krankenhausträger müssen im Rettungsdienstbe-
reich Gewähr leisten, dass der Rettungsleitstelle
laufend die Anzahl der freien Betten gemeldet
wird.

(5) 1Für den Einsatz von Rettungsluftfahrzeu-
gen ist die Rettungsleitstelle des Stationierungs-
ortes zuständig. 2Wird die Einsatzlenkung einer
anderen Rettungsleitstelle übergeben, so unter-
richtet diese die Rettungsleitstelle des Stationie-
rungsortes ständig über den Aufenthaltsort des
Rettungsluftfahrzeuges.

§ 7 Örtliche Einsatzleitung. (1) 1Jeder kommu-
nale Träger bestimmt für seinen Rettungsdienst-
bereich eine örtliche Einsatzleitung, die bei ei-
nem größeren Notfall am Einsatzort Aufgaben
der Rettungsleitstelle übernimmt, so weit dies zur
ordnungsgemäßen Lenkung des Einsatzes erfor-
derlich ist, und die medizinische Versorgung lei-
tet. 2Sie ist gegenüber den am Einsatzort tätigen
Personen an Stelle der Rettungsleitstelle wei-
sungsbefugt, jedoch nicht gegenüber der Pilotin
oder dem Piloten in flugtechnischen Angelegen-
heiten.

(2) Die örtliche Einsatzleitung besteht mindes-
tens aus einer Notärztin oder einem Notarzt, die
oder der hierfür besonders fortgebildet sein muss
(Leitende Notärztin oder Leitender Notarzt), und
einer technischen Leiterin oder einem techni-
schen Leiter.

(3) Die Rettungsleitstelle bestimmt im Einzel-
fall, ob die örtliche Einsatzleitung an ihrer Stelle
tätig wird.

(4) Die Träger des Rettungsdienstes bereiten
unter Beteiligung der Krankenhausträger Maß-
nahmen, insbesondere Notfallpläne, zur Bewälti-
gung größerer Notfälle vor.

§ 8 Rettungswacht. (1) In jedem Rettungs-
dienstbereich sind Rettungswachen in der erfor-
derlichen Anzahl und Ausstattung zu betreiben

(2) In Rettungswachen stehen die für die
Durchführung des Rettungsdienstes erforderli-
chen Personen und Rettungsmittel zum Einsatz
bereit.

(3) 1In Rettungswachen hält sich eine Notärztin
oder ein Notarzt für den Einsatz bereit. 2Soweit
die Aufgabe des Rettungsdienst dem nicht entge-
gensteht, kann sich die Notärztin oder der Notarzt
in einem geeigneten Krankenhaus bereithalten.
3In besonderen Ausnahmefällen kann zugelassen
werden, dass sich die Notärztin oder der Notarzt
an einem anderen geeigneten Ort bereithält. 4In
den Fällen der Sätze 2 und 3 befindet sich das
Notarzteinsatzfahrzeug und die Notarztwagen am
Aufenthaltsort der Notärztin oder des Notarztes.

§ 9 Rettungsmittel. 1Im Rettungsdienst sind
Rettungsmittel einzusetzen. 2Rettungsmittel im
Sinne dieses Gesetzes sind Krankenkraftwagen
(Notarzteinsatzfahrzeuge, Notarztwagen, Ret-
tungswagen, Krankentransportwagen), Ret-
tungsluftfahrzeuge (Rettungshubschrauber oder
andere geeignete Luftfahrzeuge) sowie für die
Wasser- und Bergrettung geeignete Fahrzeuge.
3Für Transporte nach § 2 Abs. 2 Satz 2 können
auch andere geeignete Fahrzeuge verwendet wer-
den, wenn kein Rettungsmittel eingesetzt werden
kann.

§ 10 Personal. 1Das im Rettungsdienst einge-
setzte Personal muss geeignet sein und die erfor-
derliche Zuverlässigkeit besitzen. 2Es muss ent-
sprechend seiner Verwendung nach einheitlichen
Maßstäben aus- oder fortgebildet sein und regel-
mäßig fortgebildet werden.

§ 11 Aufzeichnungen. (1) 1Die Rettungsleitstelle
zeichnet den einsatzbedingten Fernmeldeverkehr
auf und fertigt über jeden Einsatz ein Protokoll.
2Die Träger des Rettungsdienst stellen sicher,
dass nach einheitlichen Mustern über jede Fahrt
eines Rettungsmittels und jeden Notarzteinsatz
ein Bericht und über jede Patientenübergabe ein
Protokoll gefertigt wird.

(2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Auf-
zeichnungen und Protokolle bewahrt die Ret-
tungsleitstelle, die in Absatz 1 Satz 2 genannten
Berichte und Protokolle bewahren die zuständi-
gen Träger des Rettungsdienstes oder deren Be-
auftragte gesichert auf. 2Die Aufzeichnungen,
Berichte und Protokolle dürfen nur verarbeitet
und genutzt werden, um die ärztliche Betreuung
beförderter Personen, die Abrechnung der vom
Rettungsdienst erbrachten Leistungen oder die
Vorbereitung und Durchführung gerichtlicher
Verfahren zu ermöglichen. 3Sie dürfen für Zwe-
cke des Rettungsdienstes statistisch ausgewertet
werden.

§ 12 Schutz von Bezeichnungen. (1) 1Die Be-
zeichnungen „Rettungsdienst“, „Rettungsleitstel-
le“, „Rettungswache“, „Rettungswagen“, „Ret-
tungshubschrauber“, „Notarztwagen“ oder „Not-
arzteinsatzfahrzeug“ dürfen im Zusammenhang
mit dem Krankentransport nur für Rettungsmittel
und andere Einrichtungen benutzt werden, die der
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Durchführung des Rettungsdienst durch die Trä-
ger des Rettungsdienst und ihre Beauftragen die-
nen. 2Die zuständige Behörden kann Ausnahmen
zulassen

(2) So weit nach Absatz 1 der Gebrauch der
dort genannten Bezeichnungen untersagt ist, gilt
dies auch für zum Verwechseln ähnliche Be-
zeichnungen.

§ 13 Landesausschuss „Rettungsdienst“. (1)
1Das Land richtet einen Landesausschuss „Ret-
tungsdienst“ ein. 2Ihm gehören je fünf Vertrete-
rinnen oder Vertreter der Träger des Rettungs-
dienstes, der Kostenträger und der Beauftragen
an. 3Der Ausschuss kann weitere sachkundige
Personen als Mitglieder aufnehmen.

(2) 1Der Landesausschuss „Rettungsdienst“ be-
rät die Träger des Rettungsdienstes und die Be-
auftragten und befasst sich mit Grundfragen des
Rettungsdienstes und seiner Forteinwicklung. 2Er
gibt sich eine Geschäftsordnung.

(3) Die Kosten des Landesausschusses „Ret-
tungsdienst“ trägt das Land.

2. Abschnitt. Kosten

§ 14 Finanzierung. (1) Der Träger des Rettungs-
dienstes ermittelt für seinen Rettungsdienstbe-
reich (§ 4 Abs. 1) nach einheitlichen Maßstäben
unter Berücksichtigung der entstandenen und der
voraussichtlichen Kosten (Ist- und Plankosten)
die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten des
Rettungsdienstes und die zu ihrer Deckung zu
erhebenden Entgelte, im Falle der Beauftragung
Dritter nach § 5 Abs. 1 auch unter Einbeziehung
der dort anfallenden Kosten und Entgelte.

(2) Der Landesausschuss „Rettungsdienst“
entwickelt Richtlinien für die Ermittlung der be-
triebswirtschaftlichen Gesamtkosten.

§ 15 Beteiligung der Kostenträger. (1) 1Der
Träger des Rettungsdienstes vereinbart mit den
Kostenträgern privatrechtliche Entgelte für seine
Leistungen des Rettungsdienstes. 2Innerhalb des
Rettungsdienstbereichs sind für die Leistungen
gleiche Entgelte zu vereinbaren. 3Die Summe der
Entgelte muss die vom Träger des Rettungs-
dienstes und den Kostenträgern einvernehmlich
festgestellten Gesamtkosten des Rettungsdienstes
decken. 4Maßstab der Feststellung sind die Kos-
ten eines wirtschaftlich arbeitenden Rettungs-
dienstes.

(2) 1Den Beauftragten ist Gelegenheit zu ge-
ben, an den Verhandlungen über die in Abs. 1
genannten Vereinbarungen teilzunehmen. 2Ent-
scheidungen, die zu einer nicht nur unwesentli-
chen Abweichung von den bei der Vereinbarung
vorausgesetzten Plankosten führen, bedürfen der
Zustimmung der Kostenträger. 3Der Träger des
Rettungsdienstes kann mit ihnen im Voraus ver-

einbaren, dass bei bestimmten Kostenarten oder
unterhalb bestimmter Kostengrenzen eine Zu-
stimmung nicht erforderlich ist.

§ 16 Benutzungsgebühren. Solange eine Ver-
einbarung nach § 15 Abs. 1 nicht zu Stande
kommt, kann ein kommunaler Träger von den
Benutzern des Rettungsdienstes Benutzungsge-
bühren nach dem Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetz erheben, das Land für Leistungen
in der Luftrettung Gebühren nach dem Nieder-
sächsischen Verwaltungskostengesetz.

§ 17 Mehrere kommunale Träger. 1Kommu-
nale Träger, die zusammenarbeiten, können für
ihre Rettungsdienstbereiche eine einheitliche be-
triebswirtschaftliche Gesamtkostenrechnung auf-
stellen und mit den Kostenträger eine einheitliche
Vereinbarung treffen. 2Die §§ 14 bis 16 gelten
entsprechend.

§ 18 Schiedsstelle. (1) Zur Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen Trägern des Rettungs-
dienstes, Beauftragten und Kostenträgern über
Kosten und Entgelte sowie über den Abschluss
oder die Durchführung von Vereinbarungen nach
den §§ 15 und 17 richtet das Land eine Schieds-
stelle ein.

(2) 1Mitglieder sind

1.  eine Person mit der Befähigung zum Rich-
teramt als Vorsitzende oder Vorsitzender,

2.  zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Trä-
ger des Rettungsdienstes,

3 .  zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Be-
auftragten und

4 .  vier Vertretrinnen oder Vertreter der Kos-
tenträger.

2Die oder Vorsitzende werden von den Trägern
des Rettungsdienstes und den Kostenträger ein-
verständlich benannt. 3Kommt binnen sechs Mo-
naten nach In-Kraft-Treten des Gesetzes keine
Einigung über die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden zu Stande oder werden binnen der glei-
chen Frist andere Mitglieder der Schiedsstelle
nicht benannt, so bestimmt sie das für das Ret-
tungswesen zuständige Ministerium.

(3) Die Kosten der Schiedsstelle tragen die
Träger des Rettungsdienstes und die Kostenträger
zu gleichen Teilen.

(4) 1Die Schiedsstelle wird auf schriftlichen
Antrag der streitenden Parteien von dem oder der
Vorsitzenden einberufen. 2Sie entscheidet durch
Verwaltungsakt. 3Vor Erhebung der verwaltungs-
gerichtlichen Klage gegen die Entscheidung be-
darf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfah-
ren.
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(5) 1Die Schiedsstelle gibt sich eine Schieds-
ordnung. 2Diese bedarf der Genehmigung durch
das für das Rettungswesen zuständige Ministeri-
um.

Dritter Teil. Qualifizierter Krankentransport
außerhalb des Rettungsdienstes

1. Abschnitt. Genehmigungspflicht
und zuständige Behörde

§ 19 Genehmigungspflicht. 1Wer Krankentrans-
port im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ge-
schäftsmäßig durchführen will, ohne Träger des
Rettungsdienstes oder Beauftragter zu sein, be-
darf der Genehmigung. 2Er ist Unternehmer im
Sinne des Gesetzes. 3Die Genehmigung wird dem
Unternehmer für den Betrieb eines bestimmten
Fahrzeuges und für seine Person (natürliche oder
juristische Person) erteilt.

§ 20 Genehmigungsbehörde. (1) 1Zuständig für
die Genehmigung des Krankentransports mit
Krankentransportwagen ist der kommunale Trä-
ger, in dessen Rettungsdienstbereich die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller tätig werden will.
2Die Entscheidung über den Antrag obliegt den
kommunalen Trägern als Aufgabe des übertrage-
nen Wirkungskreises. 3Will die Antragstellerin
oder der Antragsteller in mehreren Rettungs-
dienstbereichen tätig werden, so ist für die Ge-
nehmigung der Träger zuständig, in dessen Ret-
tungsdienstbereich der Standort des Fahrzeuges
liegt.

(2) Die Kosten werden im Rahmen des kom-
munalen Finanzausgleiches gedeckt.

(3) Zuständig für die Genehmigung des Kran-
kentransports mit Luftfahrzeugen ist das für das
Rettungswesen zuständige Ministerium.

2. Abschnitt. Kraftfahrzeuge

§ 21 Anwendung des Personenbeförderungs-
gesetzes. (1) § 3 Abs. 1 und 2 Satz 1, §§ 12, 15,
17, 19, 49 Abs. 4 Satz 2 bis 4 und § 54 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2 sowie § 54 a des Personenbe-
förderungsgesetzes gelten entsprechend, soweit
die Bestimmungen dieses Gesetzes keine anderen
Regelungen vorsehen.

(2) Im Antrag auf Erteilung der Genehmigung
sind über den nach § 12 Abs. 1 des Personenbe-
förderungsgesetzes gebotenen Inhalt hinaus an-
zugeben

1. Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort und
Wohnort einer für die Führung der Geschäfte
bestellten Personen,

2. der Standort des Fahrzeuges,

3 .  der Betriebsbereich, für den die Genehmi-
gung beantragt wird.

§ 22 Voraussetzung der Genehmigung. (1) 1Die
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn

1. die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit des
Betriebes gewährleistet sind,

2. keine Tatsachen vorliegen, die die Unzuver-
lässigkeit des Unternehmers oder der für die
Führung der Geschäfte bestellten Person
dartun, und

3.  der Unternehmer oder die für die Führung
der Geschäfte bestellte Person fachlich ge-
eignet ist.

2Die Genehmigung kann versagt werden, wenn
zu erwarten ist, dass hierdurch das öffentliche
Interesse an einem funktionsfähigen, bedarfsge-
rechten und flächendeckenden Rettungsdienst
beeinträchtigt wird; hierbei sind insbesondere die
Auslastung der Rettungsmittel, die Einsatzzahlen,
die Eintreffzeiten und die Dauer der Einsätze so-
wie die Entwicklung der Gesamtkosten im Ret-
tungsdienstbereich zu berücksichtigen.

(2) 1Vor der Entscheidung über den Antrag auf
Erteilung der Genehmigung sind die Kostenträger
anzuhören. 2Der Anhörung bedarf es nicht bei
einem Austausch von Fahrzeugen. 3Überschreitet
der Betriebsbereich die Grenzen des Rettungs-
dienstbereiches, so bedarf es der Zustimmung der
zuständigen Behörde des betroffenen Rettungs-
dienstbereiches nach Anhörung der dortigen
Kostenträger.

§ 23 Umfang der Genehmigung. (1) 1Die Ge-
nehmigung wird dem Unternehmer für einen be-
stimmten Betriebsbereich erteilt. 2Die Geltungs-
dauer der Genehmigung beträgt höchstens fünf
Jahre.

(2) 1Die Genehmigungsurkunde muss das Fahr-
zeug, auf das sich die Genehmigung bezieht, mit
Kennzeichen und Fahrgestellnummer, Standort
und Betriebsbereich bezeichnen. 2Ist eine Person
für die Führung der Geschäfte des Unternehmens
bestellt, so sind auch deren Name, Vorname, Ge-
burtstag, Geburtsort und Wohnort aufzunehmen.

§ 24 Nebenbestimmungen. Die Genehmigung
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden,
die insbesondere

1. den Umfang der Betriebspflicht und die von
dem Unternehmer sicherzustellende Einsatz-
bereitschaft des Unternehmens (§ 25 Abs. 1)
näher bestimmen,

2.  den Unternehmer verpflichten, die Beförde-
rungsaufträge und deren Abwicklung aufzu-
zeichnen und die Aufzeichnung für be-
stimmte Zwecke aufzubewahren,

3. sicherstellen, dass die Transporte unter ord-
nungsgemäßen hygienischen Bedingungen
und ohne Gefahren für die Gesundheit des



Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 29. 1. 1992 (Nds. GVBl. S. 21)

MFAS 405 T-NRettDG Seite 6

Patienten durchgeführt werden, insbesondere
eine fachgerechte Entseuchung, Entwesung
und Entgiftung des Personals, der Fahrzeuge
und der dem Betrieb dienenden Einrichtung
gewährleistet ist,

4. die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst
sichern,

5 .  den Unternehmer verpflichten, Erweiterun-
gen oder Änderungen des Unternehmens an-
zuzeigen.

§ 25 Betriebspflicht, Einsatzbereitschaft. (1)
1Der Unternehmer ist verpflichtet, den geneh-
migten Krankentransport aufzunehmen. 2§ 21
Abs. 2 und § 26 Nr. 1 Buchst. a des Personenbe-
förderungsgesetzes gelten entsprechend. 3Der
Unternehmer ist zum Krankentransport berechtigt
und verpflichtet, wenn der Einsatzort in seinem
Betriebsbereich liegt. 4Die zuständige Behörde
kann hiervon Ausnahmen zulassen. 5§ 22 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Der Unternehmer darf eine Beförderung
nicht deshalb ablehnen, weil ein rechtswidriger
Vertrag nicht abgeschlossen oder die Entrichtung
des Entgeltes nicht gesichert ist.

§ 26 Widerruf der Genehmigung. (1) Außer
aus den in § 1 des vorläufigen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Niedersachsen vom
3. 12. 1976 (Nds. GVBl. S. 311), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anpassung des
Landesrechts an das Betreuungsgesetz vom 17.
12. 1991 (Nds. GVBl. S. 367), in Verbindung mit
§ 49 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 25. 5. 1976 (BGBl. I S. 1253), zuletzt geän-
dert durch Art. 7 § 3 des Betreuungsgesetzes vom
12. 9. 1990 (BGBl. I S. 2002), genannten Grün-
den kann die Genehmigung widerrufen werden,
wenn der Unternehmer oder die für die Führung
der Geschäfte bestellte Person die ihm oder ihr
gesetzlich obliegenden arbeitsrechtlichen, sozial-
rechtlichen oder die sich aus dem Unternehmen
ergebenden steuerrechtlichen Verpflichtungen
wiederholt nicht erfüllt hat.

(2) Auf Verlangen der Genehmigungsbehörde
hat der Unternehmer nachzuweisen, dass die in
Absatz 1 genannten Verpflichtungen erfüllt wor-
den sind.

§ 27 Verantwortlichkeit des Unternehmers.
1Für den Betrieb des Unternehmens, die Ausrüs-
tung und Beschaffenheit sowie die Untersuchung
der Fahrzeuge gelten die §§ 2, 3, 6, 7, 9 Abs. 2,
§§ 11, 16 bis 19, 30, 41 und 42 der Verordnung
über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im
Personenverkehr (BOKraft) vom 21. 6. 1975
(BGBl. I S. 1573), zuletzt geändert durch Art. 4
der Zweiten Verordnung zur Änderung perso-
nenbeförderungsrechtlicher Vorschriften vom 30.
6. 1989 (BGBl. I S. 1273), entsprechend. 2Die

Pflichten des Unternehmers nach § 3 BOKraft
erstrecken sich auch auf die Einhaltung der Vor-
schriften dieses Gesetzes und der auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften.

§ 28 Kraftfahrzeuge und Personal. 1Für ge-
nehmigte Krankentransporte sind Krankentrans-
portwagen und zuverlässiges und geeignetes Per-
sonal einzusetzen. 2§ 4 Abs. 5 Satz 1 und § 10
gelten entsprechend.

3. Abschnitt.

§ 29 Luftfahrzeuge (1) 1Eine Genehmigung für
Krankentransporte mit Luftfahrzeugen wird nur
erteilt, wenn die Antragstellerin oder der An-
tragsteller eine Genehmigung nach § 20 des Luft-
verkehrsgesetzes in der Fassung vom 14. 1. 1981
(BGBl. I S. 61), zuletzt geändert durch Art. 37
des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 28.
6. 1990 (BGBl. I S. 1221), besitzt. 2§ 21 Abs. 2, §
22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und §§ 23 bis 26
gelten entsprechend. 3§ 21 Abs. 1, § 22 Abs. 1
Satz 1 und § 27 gelten entsprechend, soweit das
Luftverkehrsgesetz und die zur Durchführung des
Luftverkehrsgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen keine anderen Regelungen enthalten.

(2) 1Für genehmigte Krankentransporte sind
geeignete Luftfahrzeuge und zuverlässiges ge-
eignetes Personal einzusetzen. 2§ 4 Abs. 5 Satz 1
und § 10 gelten entsprechend.

(3) § 22 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden,
soweit das Luftverkehrsgesetz und die zur Durch-
führung des Luftverkehrsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen keine anderen Regelungen
enthalten.

(4) Wenn die Genehmigung nach § 20 des
Luftverkehrsgesetzes erlischt, zurückgenommen
oder widerrufen wird, erlischt gleichzeitig die
Genehmigung nach diesem Gesetz.

Vierter Teil. Verordnungsermächtigungen
und Bußgeldvorschriften

§ 30 Verordnungsermächtigungen. Das Lan-
desministerium wird ermächtigt, durch Verord-
nung nähere Vorschriften zu erlassen über

1. die Zahl, Ausbildung und Fortbildung der in
Rettungsleitstellen örtlichen Einsatzleitun-
gen, Rettungswachen und auf Rettungsmit-
teln einsatzbereit zu haltenden Personen,

2 .  einheitliche Maßstäbe zur Bemessung des
sich aus § 2 ergebenden Bedarfs an Einrich-
tungen des Rettungsdienstes,

3 .  die fachliche Eignung der Antragstellerin
oder des Antragstellers nach § 22 Abs. 1 Nr.
3 und

4.  Befreiungen von Vorschriften dieses Geset-
zes für bestimmte Beförderungsfälle allge-
mein (insbesondere für das Tätigwerden mit
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Fahrzeugen eines Krankenhausträgers au-
ßerhalb seines Krankenhausgeländes oder
eines Betriebes außerhalb des Werksgelän-
des, für Rücktransporte einer Person an ihren
Wohnort) oder für den Einzelfall, wenn die
ordnungsgemäße Durchführung und Sicher-
stellung von Leistungen des Rettungsdiens-
tes nicht gefährdet ist oder wenn die Befrei-
ung in Folge einer besonderen Aufgaben-
stellung erforderlich und unter Berücksichti-
gung der zu versorgenden und zu befördern-
den Personen vertretbar ist.

§ 31 Bußgeldvorschriften. (1) Ordnungswidrig
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1, ohne Träger des
Rettungsdienstes oder Beauftragter zu sein,
Leistungen des Rettungsdienstes nach § 2
Abs. 2 Satz 1 oder

2 .  entgegen § 19 Satz 1 ohne Genehmigung
qualifizierte Krankentransport

anbietet oder erbringt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 50 000 DM geahndet werden.

Fünfter Teil. Schlussvorschriften

§ 32 Übergangsvorschriften. (1) Wer am 31. 12.
1991 im Besitz einer gültigen Genehmigung für
den Gelegenheitsverkehr mit Mietwagen zum
Zwecke des Krankentransportes im Sinne des
Personenbeförderungsgesetzes ist, darf von dieser
Genehmigung bis zu deren Ablauf Gebrauch ma-
chen, es sei denn, dass er vor deren Ablauf als
Beauftragter in Dienst genommen oder ihm eine
Genehmigung nach § 19 erteilt worden ist.

(2) Genehmigungen im Sinne des Absatzes 1,
die bis zum 31. 12. 1991 befristet worden sind,
und Genehmigungen, die den Zeitraum vom 1. 1.
1992 bis zum Ablauf eines Jahres nach In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes auslaufen, gelten fort, so-
lange dem Inhaber der Genehmigung die Fest-
stellung des Bedarfsplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3
nicht bekannt gemacht ist, mindestens jedoch bis
zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes.

(3) Den Inhabern einer der in Absatz 1 oder 2
genannten Genehmigungen nach dem Personen-
beförderungsgesetz ist eine Genehmigung nach
§ 19 auf Antrag auch für ein anderes Fahrzeug als
einen Krankentransportwagen zu erteilen, wenn
dieses Fahrzeug einem Krankentransportwagen
mindestens gleichwertig ist, es schon auf Grund
der Genehmigung nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz für den qualifizierten Krankentrans-
port oder die Notfallrettung eingesetzt war und
die in § 22 genannten Voraussetzungen der Ge-
nehmigung vorliegen.

(4) Soweit bei In-Kraft-Treten des Gesetzes
Einrichtungen nach § 4 Abs. 4 nicht in vorge-
schriebenem Umfang vorhanden sind, sollen die-
se bis spätestens zum 31. 12. 1993 entsprechend
den Vorschriften dieses Gesetzes oder nach die-
sem Gesetz erlassener Verordnungen eingerichtet
werden.

(5) 1Am 31.12.1991 wirksame

1. Gebührensatzungen nach § 6 Abs. 1 der Nie-
dersächsischen Gemeindeordnung oder § 7
Abs. 1 der Niedersächsischen Landkreisord-
nung in Verbindung mit den §§ 2 und 5 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes, die von diesem Gesetz geregelte Leis-
tungen betreffen, sowie

2.  Entgeltverordnungen auf Grund des § 51 a
des Personenbeförderungsgesetzes in Ver-
bindung mit § 2 Nr. 5 Buchst. d der allge-
meinen Zuständigkeitsverordnung für die
Gemeinden und Landkreise zur Ausführung
von Bundesrecht vom 19. 12. 1990 (Nds.
GVBl. S. 521), geändert durch Verordnung
vom 25. 10. 1991 (Nds. GVBl. S. 289),

gelten bis zum Abschluss von Vereinbarungen
auf Grund dieses Gesetzes fort, längstens jedoch
bis zum 31. 12. 1992. 2Sie können bis zu diesem
Zeitpunkt an die allgemeine Kostenentwicklung
angepasst werden.

§ 33 In-Kraft-Treten. Dieses Gesetz tritt am 1.
2. 1992 in Kraft



Auszug aus dem Wehrpflichtgesetz (WPflG)

Stand: 25. März 1997

§ 13a Zivilschutz oder Katastrophenschutz

(1) Wehrpflichtige, die sich vor Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres mit Zustimmung der
zuständigen Behörde auf mindestens sieben Jahre zum ehrenamtlichen Dienst als Helfer im
Zivilschutz oder Katastrophenschutz verpflichtet haben, werden nicht zum Wehrdienst herangezogen,
solange sie als Helfer im Zivilschutz oder Katastrophenschutz mitwirken. Das Bundesministerium des
Innern oder das nach § 9 des Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetzes zuständige
Bundesministerium und das Bundesministerium der Verteidigung vereinbaren jeweils die Zahl, bis zu
der eine solche Freistellung möglich ist, unter angemessener Berücksichtigung des Personalbedarfs
der Bundeswehr, des Zivilschutzes und des Katastrophenschutzes. Dabei kann auch nach
Jahrgängen, beruflicher Tätigkeit und Ausbildungsstand unterschieden sowie die Zustimmung des
Kreiswehrersatzamtes vorgesehen werden.

(2) Haben Wehrpflichtige sieben Jahre im Zivilschutz oder Katastrophenschutz mitgewirkt, so erlischt
ihre Pflicht, Grundwehrdienst zu leisten. Endet die Mitwirkung aus Gründen, die nicht in der Person
oder in dem Verhalten des Wehrpflichtigen liegen, vorzeitig, so ist die im Zivilschutz oder
Katastrophenschutz zurückgelegte Zeit, soweit sie die Hälfte der Zeit nach Satz 1 übersteigt,
anteilmäßig auf den Grundwehrdienst anzurechnen.

(3) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, der zuständigen Wehrersatzbehörde das Vorliegen
sowie den Wegfall der Voraussetzungen für die Nichtheranziehung von Wehrpflichtigen zum
Wehrdienst anzuzeigen.



Auszug aus dem Zivildienstgesetz (ZDG)

Stand: 01. Juli 2000

§ 14 Zivilschutz oder Katastrophenschutz

(1) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer, die sich vor Vollendung des fünfundzwanzigsten
Lebensjahres mit Zustimmung der zuständigen Behörde auf mindestens sieben Jahre zum
ehrenamtlichen Dienst als Helfer im Zivilschutz oder Katastrophenschutz verpflichtet haben, werden
nicht zum Zivildienst herangezogen, solange sie im Zivilschutz oder Katastrophenschutz mitwirken.

(2) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, dem Bundesamt das Vorliegen sowie den Wegfall der
Voraussetzungen für die Nichtheranziehung von anerkannten Kriegsdienstverweigerern zum
Zivildienst anzuzeigen.

(3) Zeigt eine zuständige Behörde an, daß ein anerkannter Kriegsdienstverweigerer sich mit der Folge
der Nichtheranziehung zum Zivildienst zur Mitwirkung als Helfer im Zivilschutz oder
Katastrophenschutz verpflichtet hat, so hat das Bundesamt dem anerkannten Kriegsdienstverweigerer
mitzuteilen, daß er für die Dauer seiner Mitwirkung nicht zum Zivildienst herangezogen wird und von
den in § 23  Abs. 2 bezeichneten Pflichten befreit ist.

(4) Haben anerkannte Kriegsdienstverweigerer sieben Jahre im Zivilschutz oder Katastrophenschutz
mitgewirkt, so erlischt ihre Pflicht, Zivildienst zu leisten; das gilt nicht für den Zivildienst im
Verteidigungsfall. Endet die Mitwirkung aus Gründen, die nicht in der Person oder dem Verhalten des
anerkannten Kriegsdienstverweigerers liegen, vorzeitig, so ist die im Zivilschutz oder
Katastrophenschutz zurückgelegte Zeit, soweit sie die Hälfte der Zeit nach Satz 1 übersteigt,
anteilmäßig auf den Zivildienst anzurechnen.




